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Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte 
für den Bereich 
Osteifel-Hunsrück 

Am Wasserturm 5a 
56727 Mayen 

Telefon: 
Telefax: 
Internet: 
eMail: 

02651 - 9582. 0 
02651 - 9582 400 
眀.vermkv.rlp.de/osteifel-hunsrueck 
ga-oeh_@vermkv.rlp.de 

Geschäftsstelle beim 
Vermessungs_- und Katasteramt 
Osteifel-Hunsrück 

Datum: 
Az.: 

16.05.2023 
GU 45932/2023 

G-UTACHTEN 
über den Verkehrswe爀琀1 (Marktwert) i. S. d.· § 194 Baugesetzbuch __ 

für das mit einem 
EinfamiHenhaus sowie Nebengebäuden 

bebaute Grundstück 
in 56745 Weibern, Eichertstraße 9 

sowie eines 
unbebauten (als Garten genutzten) Grundstückes 

Lage: An Eichert 

-�·.1 

���� 
-:�t 

-;�(�§:j . ,.,, .,J 

��.li1J:���J 
Der Gutachterausschuss hat in seiner Beratung am 16.05.2023 in der Besetzung 
-Herr

Herr

Frau

als Vorsitzender 

als ehrenamtlicher Gutachter 

. als ehrenamtliche Gutachterin 

die nachfolgenden-Verkehrswe爀琀e zum Stichtag 16.05.2023_ermittelt:

rd. 50.000 € 
für das Wohnhausgrundstück 

rd. 1.300 € 
für das Ga爀琀engrundstück 

Dieses Gutachten besteht aus 55 Seiten inkl: Anlagen. Die Originalausfertigung ist beim Gutachterauss�huss 
archivie爀琀. Herausgegebene analoge Ausfertigungen sind beglaubigte Abschriften 

1 Die Verkehrswertermittlung wurde unter Berücksichtigung der Vorgaben und Annahmen gemäß. Nummer 1.4, 2.3 bis 2.5 so圀椀e 3.2.6
durchgeführt. 
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1 Allgemeine Angaben 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

. Objektadresse: 

Grundbuchangiben: 

Katasterangaben: 

Zwei Grundstücke im Bereich der Gemeinde Weibern; 
Eins davon bebaut mit einem Einfamilienhaus sowie Nebenge-
bäuden; 
das zweite unbebaut und als Garten genutzt. 

Bebautes Grundstück: 
Eichertstraße 9 
56745 Weibern 

Gartengrundstück: 
Lage „Im Eichert" 

Grundbuch von Weibern, Blatt 3699, lfd. Nr. 1 und 3 

Gemarkung Weibern, Flur 11, 

Wohnhausgrundstück: 
Flurstück 96 (397 m2) 

Gartengrundstück: 
Flurstück 75/2 (110 m2) 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

Auftraggeber: 

Eigentümer: 

Kreisve爀眀altung Ahrweiler 
2.4 - Soziales 

Wilhelmstraße 24 -30 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Auftrag vom 20.03.2023 (Datum des Au昀琀ragsschreibens) im 
Rah昀en der Sozialhilfeangelegenheit BerthQld Klein. 

Berthold Klein 
Seniorensitz der Blindenhilfe 
Magdeburger Straße 13 - 15 
56075 Koblenz 

1.3 • Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerst�llung: 

GU_00045932/2023 

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Sozialhilfeangelegen­
heit 

Eichertstraße 9, 56745 Weibern Seite 3 von 55 
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Gutachte.rausschuss für GrundstQckswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Umfang der Besichtigung_ etc.:: 

Herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen: 

Auftragsgemäß der Tag .der Ortsbesichtigung durch den Gut­
achteraussch⸀대ss; somit der 16.05.2023·; 
16.05.2023 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

Der Gutachterausschuss in der vorstehenden Besetzung und ein 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben das Bewertungsobjekt am 
16.05.2023 in Gegenwart von Herrn Dr. Thomas D爀礀sch (Be­
treuer) besichtigt. 
Es wurde eine Außen- und Innenbesichtigung des Objekts durch­
gefüh爀琀. Das Wohnobjekt konnte dabei insgesamt in Augen-· 
schein ·genommen werden . 

Das Gartengrundstück wurde vom Gutachterausschuss eben­
falls besichtigt .. 

Hinweis: 
Für nicht einsehbare Bereiche wird unterstellt,-dass der während 
der Besichtigung gewonnene Eindruck auf diese Bereiche über­
tragbar ist und im Übrigen Mangel- und Schadensfreiheit besteht. 

Von Au昀琀raggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We­
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 09.09.2022 
• Fragebogen zum Wohnhaus . 
• Auskünfte zu Planungsrecht und Erschließungskosten 
• Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
• Baubeschreibungen und Bauzeichnungen des Wohnhauses 

Von der Geschäftsstelle des Guta_chterausschusses wurden fol­
gende Auskünfte und Unterlagen beschafft: 

⸀⸀ Auszüge aus den Geobasisinformationen: Liegenschaftskarte; 
Flurstücks- und Eigentümernachweis 

" Auszug aus der Bodehrichtwertkarte 
• aktueller Grundbuchauszug 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von: Durch Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschus­
ses wurden folgende Tätigkeiten bei der .Gutachtenerstellung 

GU_00045932/2023 

. durchgeführt: 
• Einnolung der erforderlichen Auskünfte b�i den zuständigen 

Ämtern 
• Überprüfen bzw. Durchführen der Aufstellungen bzw. Berech-

nungen der Wohn- und Nutzflächen 
• Protokollierung der Ortsbesichtigung und Entwurf der Grund-

stücksbeschreibung 

Die Ergebnisse dieser Tätigkeit�n·wurden durch den Gutachter­
ausschuss auf Richtigkeit und Plausibilität überprüft, wo erforder­
lich ergänzt und für dieses Gutachten verwendet 

Eichertstraße 9, 56745 Weibern Seite 4 von 55 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 • Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Rheinland-Pfalz 

Ah爀眀eiler 

Weibern (ca. 1600 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte: 
Bonn „Zentrum" (ca. 60 km entfernt) 

Bundesstraßen: 
B 412 (ca. 1 km entfernt) 

Autobahnzufahrt: 
A 61 Anschlussstelle Wehr (ca. 8 km entfernt) 

Bahnhof: 
Mayen ( ca. 15 km entfernt) 

Flughafen: 
Köln-Bonn (ca. 80 km entfernt) 

Im Ortskern der alten Ortslage von Weibern gelegen; 
Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 0, 1 km; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 1 km entfernt; 
Schulen und Ärzte ca. 0,5 km entfernt; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) ca. 0, 1 km entfernt; 
Verwaltung (Verbandsgemeindeverwaltung) ca. 8 km entfernt 

Das Gartengrundstück befindet sich am Rand der alten Ortslage 
in der Nähe der Röbe爀琀-Wol昀昀-Halle und etwa 200 m südlich vom 
Wohnhausgrundstück 

Art der Bebauung und Nutzungen in der. überwiegend wohnbauliche Nutzungen 
Straße und im O爀琀steil: 

Beeinträchtigungen: keine erkennbar 

Topografie: Wohnhausgrundstück: nahezu eben 

Gartengrundstück: von Ost nach West leicht ansteigend 

Gu㨀贀00045932/2023 Eichertstraße 9, 56745 Weibern Seite 5 von 55 
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2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

Gutachtera'usschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 

vgl. Anlage Auszug aus den Geobasisinformationen - ,Liegen­
schaftskarte 

Wohnhausqrundstück: 
unregelmäßige Grundstücksform 
Straße㨀欀front:_ca. 29 m 

f mittlere Tiefe: ca. 20 m 

Gartengrundstück: 
regelmäßiger Zuschnitt 
Grundstücksbreite ca. 6 m, 
Grundstückstiefe ca. 18 m 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart; Straßenausbau: Wohnhausgrundstück 
Gemeindestraße „Eiche爀琀straße"; 
klassifizie爀琀e Straße (Gemeindestraße); 

J • 

Straße mit mäßigem (Anlieger-)verkehr, 
voll ausgebaut, Straße aus Bitumen; 
Gehweg einseitig vorhanden, befestigt mit Betonverbundstein; 
Parkplätze nicht vorhanden; 
Die Erschließungsanlage befindet sich in einem für die Boden­
richtwertzone durchschnittlichen Ausbauzustand. 

Gartengrundstück· 
·Das Flurstück ist zweiseitig nur durch unbefestigte Wirtschafts­
wege (Fußwege) erreichbar. 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Das Wohnhausgrundstück ist an Strom-, Wasser- und Telefon­
Abwasserbeseitigung: netz angeschlossen. Die Abwasserentsorgung erfolgt über die 

Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Bei dem Ga爀琀engrundstück sind gemäß den vorliegenden lnfor­
. mationen keine Versorgungsleitungen vorhanden. 

ßrenzverhältnisse, nachbarliche Gemein- zweiseitige Grenzbebauurig des Wo∀销nhauses; einseitige Gren·z-
samkeiten beim Wohnhausgrundstück: . bebauung der Garage 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen- Angenommen normal tragfähiger Baugrund 
scheinlich ersichtlich): 

Sollte diese Annahme nicht zutre昀昀en, ist das Ergebnis der 
Verkehrswe爀琀ermittlung anzupassen. 

Altlasten: . In dieser Werter�ittlung wird ausdrücklich eine Lastenfreiheit 

GU_00045932/2023 

des Bewe爀琀ungsobjektes bezüglich Bodengüte, Altlasten o­
der sonstiger Umwelteinflüsse unterstellt. Untersuchungen 
auf das Vorhandensein diesbezüglicher Vorkommnisse wurden 

Eichertstraße 9, 56745 Weibern Seite 6 von 55 
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Gulachtei-ausschuss für Grundstückswerte 'für den Bereich Osteifel-Hunsrück· 

Anmerkung: 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

Anmerkung: 

Bodenordnungsverfahren: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Ö昀昀entlich-rechtliche Situation 

·2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

nicht vorgenommen und sind vom Gutachterau_sschuss auch 
nicht geschuldet. Eventuell bestehende wertbeeinflussende (Bo­
den-)Belastungen wären deshalb zusätzlich zu dieser Werter­
mittlung zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die ⤀䤀Or­
handene Ölverschmutzung im Keller. 

, . 
Sollte diese Annahme nicht zutre昀昀en, ist das Ergebnis de.r 
Verkehrswertermittlung anzupassen. 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche 䔀㌀augrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver­
gleichskaufpreise bzw: Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgeh.ende vertiefende Untersuchungen und Nach­
forschungen wurden nicht angestelit. 

Dem Gutachterausschuss liegt ein aktueller Grundbuchauszug 
vor. . ' 
Hiernach bestehen in Abteilung II des Grundbuchs von-Weibern, 
3699 keine Eintragungen. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver­
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück­
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, das ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden . 

Die Grundstücke.sind zum Wertermittlungsstichtag in kein Bo­
denordnLingsVerfahren einbezogen. 

Sonstig� nicht eingetragen·e· Lasten und ·cz.B. begünstigende)· 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun­
reinigungen (z.B. Altlasten) sind nach Auskunft des Au昀琀ragge­
bers und nach Befragung im Ortstermin nicht vorhanden. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 

Sollte diese Vorgabe nicht zutreffen, ist das Ergebnis der 
Verkehrswertermittlung.anzupassen. 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: • Da im Liegenschaftskataster kein Hinweis auf eine Baulast ein­
getragen ist, wurde das Baulastenv�rzeichnis nicht eingesehen. 

G U _ 00045932/2023 

䐀椀esbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu die­
ser Werter䨀ꌀittlung zu berücksichtigen. 

Eichertstraße 9, 56745 Weibern Seite 7 von 55 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Denkmalschutz: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Im „Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler" (Rhein­
land-Pfalz) sind keine Eintragungen vorhanden. Aufgrund der 
Objekteigenheiten ist im Übrigen davon auszugehen, dass es 
nicht unter Denkmalschutz steht. 

Der Bereich der beiden Bewe爀琀ungsobjekte ist im Flächennut­
zungsplan (verbindlich seit 14.04.2005) jeweils als gemischte 
Baufläche (M) dargestellt. 

Für die Bereiche der Bewe爀琀ungsobjekte liegt weder ein rechts­
verbindlicher noch ein planreif�r Bebauungsplan vor. 
Da das Wohnhausgrundstück'aber dem l爀椀nenbereich zuzuord­
nen sind, ist demzufolge die Zulässigkeit von Bauvorhaben dort 
nach § 34 BauGB zu beu_rteilen. 

Das Gartengrundstüc_k ist nicht bebaubar. 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den 
vorgelegten Bauzeichnu_ngen und dem Bauordnungsrecht wurde nicht geprüft. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus- ·  
gesetzt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- • Das Wohnhausgrundstück ist als baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 
tät): 4 lmmoWertV 21) einzustufen; 

beitragsrechtlicher Zustand: 

GU_00045932/2023 

Baureifes Land · sind Flächen, die nach den ö昀昀entlichen Vor­
schriften (BauGB, Bauordnungsrecht, Straßenbaurecht, Umwelt­
recht) und den tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar sind 
bzw. genutzt werden. Die dem baureifen Land zugeordneten 

• Grundstücke liegen im Allgemeinen an endgültig oder vorläufig 
ausgebauten Straßen und sind regelmäßig bereits in passende 
Baugrundstücke eingeteilt. Entscheidend für die Beurteilung der 
Baulandeigenschaft ist - neben den sonstigen baurechtlichen 
Voraussetzungen - der Erschließungsgrad. Gerade er kenn­
zeichnet die tatsächliche Situation des Grundstücks (BVerwG, 

. Urt. vom 27.01 .1967 - IV C 33/65) . 

Das Gartengrundstück wird vom Gutachterausschuss aufgrund 
se,iner Lage (Nähe zur Bebauung) als sonstige Fläche einge­
stuft (vgl. § 3 Abs. 5 lmmoWe爀琀V 21 ) 

Die Bewertungsgrundstücke sind ge爀渀. den vorliegenden Infor­
mationen bezüglich der Beiträge und Abgaben . für Erschlie­
ßungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei . 

Eichertstraße 9, 56745 Weibern Seite 8 von 55 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Diese Informationen wurden s;hri昀琀lich bei der Verbands,gemein­
deverwaltung Brohltal erkundet. 

2. 7 Derzeitige N_utzun·g und Vermietungssituation 

Das Wohnhausgrundstück ist mit einem Wohngebäude sowie Nebengebäuden bebaut (vgl. nachfolgende 
Gebäudebeschreipung). 
Das Wertermittlungsobjekt ist eigengenutzt, steht -nach Auskunft der Beteiligten zum Wertermittlungsstichtag 
aber schon ca. 1 Jahr leer. 

Das Gartengrundstück wird augenscheinlich zumindest tlw. auch als solches genutzt. Nähere Informationen 
hierzu wurden nicht vorgelegt (Mieter, Pächter, o.ä.). 

GU�00045932/2023 Eichertstraße 9, 56745 Weibern Seite 9 von 55 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen 

Grundlage für die Gebaudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der O爀琀sbesichtigung sowie die 
vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 

•• 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in 
der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen 
und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen-auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des O대琀stermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. o昀昀ensichtlich erkennbar 
waren. IQ diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden . 
Schäden oder Mängel an verdeckt liegenden oder in Folge von Besichtigungsstörungen nicht einsehbaren 
Bauteilen (z.B. durch Wandverkleidung oder lagerndes Material verstellt), die vom Gutachterausschuss und 
von Mitarbeitern der Geschä昀琀sstelle nicht in Augenschein genommen werden konnten, bleibeh in diesem 
.Gutachten unberücksichtigt. 
Bau physikalische, statische oder chemische Untersuchungen, beispielsweise hinsichtlich gesundheitsschäd­
licher Stoffe in den ve爀眀endeten Baumaterialien, sowie Untersuch_ungen auf Schadorganismen (pflanzliche 
oder tierische Schädlinge, Pilze) - insbesondere in der Intensität wie sie für ein Bauschadensgutachten not­
wendig sind - wurden nicht vorgenommen. Dies_gilt insbesondere auch für Baumaterialien, die in der Bauzeit 
des Objektes noch als unbedenklich galten, inzwischen aber als gesundheitsgefährdend eingestuft wurden 
(z.B. Asbest, PCP, Formaldehyd) . 
Soweit nichts Anderes angegeben ist, wurde die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie 
der technischen Ausstattung und Installationen (z.B. ·Heizung, Elektro- und Wasserinstallation) nicht über­
prüft, die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit wird im Gutachten unterstellt. 
Eine Untersuchung der Energiebilanz des Gebäudes wurde nicht durchgeführt. Im Bedarfsfall ist ein Ener­
gieausweis nach Gebäudeenergiegesetz 2020 (GEG 2020) einzuholen. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Feuchtigkeitsschäden nur augenscheinlich und i.d.R. nicht ab­
schließend in ihrer Auswirkung auf den Verkehrswert beu爀琀eilt werden können bzw. sich zu deutlich stärkeren 

• Schadensbildern entwickeln können, wenn sie nicht zeitnah nach der Begutachtung beseitigt werden. Des­
halb wird vor einer vermögensrechtlichen Disposition empfohlen, ggf. eine weitergehende Untersuchung von 
eventuellen Bauschäden durch einen Bauschadensgutachter in Auftrag zu geben. 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Art des-Gebäudes: 

Baujahr: 

Moder爀椀isierung/Maßnahm_en: 

GU_00045932/2023 

Einfamilienhaus; 
zweigeschossig; 
teilunterkellert, 
nicht ausgebautes Dachgeschoss 
Satteldach; 

ca. 1 920 (sachverständige Schätzung) 
Umfassender Umbau und Erweiterung 1 973 (gemäß Bauakte) 

gemäß Erkenntnissen vor Ort im Rahm_en der Ortbesichtigung: 
1 973 Umfassender Umbau und Erweiterung 
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Energiee昀昀izienz: 

Barrierefreiheit: 

Außenansicht: 

.Gutachterausschuss für Grundstückswerte für d_en Bereich Osteifel-Hunsrück 
1 982 Modernisierung der elektrischen Anlagen (Zählerschrank) 
1987 Einbau einer neuen Heizungsanlage 
2000 Einbau lsolierverglaster Fenster 
2000 Modernisierung Bad/WC im EG 

Energieau·sweis liegt nicht vor 

Der Zugang z'um Gebäude ist nicht barrierefrei. _ . 
• Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, 

Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Ob­
jekta爀琀 etc.). wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen, 
dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwe­
sentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit 
nicht in der Werterm_ittlung berücksichtigt werden muss. 

insgesamt glatt verputzt und gestrichen 

3.2.2 Nutzungseinheiten,  Raumaufteilung, 

Kellergeschoss: 
Vermutlich ein Raum (konnte nicht begangen werden, da etwa bis zu einer Höhe von ca. 1 Meter mit ölbelastetem 
Wasser voll) 

Erdgeschoss: 
Flur/Treppenraum, Bad/WC, Flur, Kbche, 3 Zimmer, 
sowie Heizungsraum (von außen begehbar) 

Obergeschoss: 
Flur/Treppenraum, Bad⼀圀C, 2 Zimmer, 2 weitere Räume (Rohbauzustand) 

Dachgeschoss: 
Dachboden 

Die Wohnfläche· beträgt rd. 1 81 m2 (vgL Anlage), • 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen) 

Konstruktionsa爀琀: Massivbau 

Kelle[Wände: Mauerwerk 

Umfassungswände: Maue爀眀erk 

Innenwände: Mauerwerk 

Geschossdecken: Holzbalken, Beton 

Treppen: Kelle爀琀reppe: 
Beton 
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Hauseingang(sbereich) : 

Dach: 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Geschosstreppe: 
Holzkonstruktion mit Stufen aus Holz; 
mit entsprechendem Holzgeländer 

Eingangstor aus Kunststoff, mit Lichtausschnitt, Hauseingang 
vernachlässigt 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten; Pfetten aus Holz; Träger aus Holz 

Dachform: 
Satteldach 

Dacheindeckung: 
Kunstschiefer 

• Dachrinne und Regenfallrohre aus Zinkblech 
keine Wärmedämmung 

3.2.4 Allgemeine technische GebäudeausstattUng 

Wasserinstall㨀言tion : 

Abwasserinstallation: 

Elektroinstallation: 

Heizung: 

Lüftung: 

Warmwasserversorgung: 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das ö昀昀entliche 
Trinkwassernetz ,, 

Ableitung in kommunales Abwassernetz 

durchschnittliche Ausstattung 

. . 
Zentralheizung als Pumpenheizung, mit" flüssigen Brennsto昀昀en . 
(Öl), Baujahr 1 987, 
Flachheizkörper mit Thermostatventilen; 

Kunststo昀昀tank, Tankgröße 3 x 2000 Liter 
(Stando爀琀 im separaten Gebäude) 

keine besondere (herkömmliche Fensterlüftung) · 

überwiegend Durchlauferhitzer (Elektro) . 

3.2.5 Raumausstattung und Ausbauzustand 

Bodenbeläge: Fliesen, Linoleum, Holzdielen 

Wandbekleidung: Tapeten, Fliesen 

Deckenbekleidung: Holzpanelen 
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Fenster: 

Türen: . 

• sanitäre Installation: 

Küchenausstattung: 

Grundrissgestaltung: 

Wi爀琀schaftliche We爀琀minderungen: 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
überwiegend Kunststof昀昀enster m it Isolierverglasung 

Eingangstür: 
Kunststoff mit Lichtausschnitt 

Zimmertüren: 
Türen aus Holzwerkstoffen, Holzzargen 

Bad⼀圀C im EG: 
Handwaschbeck:en, Urinal, Wandhängendes WC, bodengleiche 
Dusche, Waschmaschinenanschluss 

Bad⼀圀C im OG: 
eingebaute Wanne, Handwaschbecken, Stand-WC mit Spblkas-
ten 

nicht in der We爀琀ermittlung ent�alten 

Grundsätzlich bauzeittypisch, jedoch tlw. gefangene Räume 

• tlw. niedrige Raumhöhen 
" schmaler Treppenaufgang 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile 

besondere Einrichtungen: 

Besonnung und Belichtung: 

Bauschäden und Baumängel: 

3.2. 7 Allgemeinbeurteilung 

keine vorhanden 

keine vorhanden 

gut bis ausreichend 

• Gebäuderisse, 
• Feuchteschäden 
• Im OG tlw. Rohbau 

Das nach sachverständiger Schätzung ca. 1 920  errichtete Gebäude wurde 1 973 umgebaut und sanie爀琀. Diesen 
Umstand bewertet der Gutachterausschuss in dieser Wertermittlung als Kernsanierung. 
burch augenscheinlich unterlassene Instandhaltung in den vergangenen Jahren besitzt das Wohngebäude aber 
insgesamt einen starken Unterhaltungsstau und weist zudem die oben aufgeführten Baumängel und Bauschäden 
aus. 
Für eine nachhaltige Weiternutzung sind umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen erforderlich. 
Abgesehen von einzelnen · Maßnahmen im Jahr 2000 ( siehe Punkt 3 .2. 1 )  liegen die letzten Modernisierungsmaß­
nahmen schon länger zꔀ鸀ück (siehe Pkt. 3 .2.1) ,  so dass sich modellbedingt für das Wohnhaus wie es zum Wer­
termittlungsstichtag steht und liegt nur noch eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer (RND) von ca. 10  Jahren 
ergibt, die der Gutachterausschuss seiner Wertermittlung zugrunde legt. 
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. Gutachterausschuss· für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Für eine nachhaltige längerfristige Weiternutzung des Objektes wären umfangreiche Investitionen zu tätigen, ins­
besondere hinsichtlich Haustechnik, Innenausbau und energetischer Maßnahmen. Die zu erfüllenden Auflagen 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) (Heizsystem, Wärmedämmung) wurden hier. nicht im Einzelnen überprüft. 
Der Gutachterausschuss verzichtet aber auf den spekulativen Ansatz von fiktiv unterstellten Modernisierungskos­
ten und bewe爀琀et das Objekt wie es zum Wertermittlungsstichtag steht unä liegt, mit einer entsprechend geringen 
wi爀琀schaftlichen Restnutzungsdauer (siehe oben bzw. nachfolgende Ableitungen). 
Er berücksichtigt als zusätzlichen Einfluss nur noch solche Baumängel und Bauschäden, soweit sie in  Bezug auf 
die'kurze verbleibende RND und d ie 挀樀iesbezüglichen Wertansätze nach seiner Au昀昀assung zusätzlich wertbeein­
flussend sind. 
So wurde beim Ortstermin durch den Gutachterausschuss festgestellt, dass im Keller des Obj㬀ktes ca. 20 - 30 
cm Wasser steht und dieses mit einem Ölfilm versehen ist. Über d ie  Ursache bzw. den Grund dieser Verunreini­
gung konnten vor Ort keine Erkenntnisse gewonnen werden. Nach Mitteilung des Betreuers liegt die Ursache. 
hierfür in einem noch nicht behobenen Wasserschaden. Eine nähere Untersuchung gerade auch im Hinblick auf 
Bodenverunreinigungen wurde vom Gutachterausschuss aber nicht vorgenommen und ist von d iesem auch nicht 
geschuldet. Er berücksichtigt im Rahmen sei'ner Wertermittlung daher lediglich noch Au昀眀endungen für das Leer­
pumpen des ölbelasteten Wassers im Keller sowie solche für eine (einfache) Behebung des Wasserschadens zur 
Realisie·rung der angesetzten Restnutzungsdauer. Sollten sich bei einer 㨀�äheren Untersuchung darüber _hinaus 
aber noch stärkere Verunreinigungen feststellen lassen, wäre ein diesbezüglicher Werteinfluss (z.B. Bodenaus-
tausch, Kellersanierung, etc.) noch zusätzlich zu berücksichtigen. 

3.3 Nebengebäude 

3.3.1 Öltankraum 

Baujahr: 

Bauweise: 
·Türen / Fenster: 
Boden: 
Dach: 
Stromanschluss 

3,3.2 Sc,huppen 

Bauweise: 
• Baujahr: 
Dach: 
Boden: 

vermutlich im Zuge des Umbaus im Jahre 1973 (Einbau Zent-
ralheizung) 
massiv 
Metalltür, Kunststo昀찀enster 
Beton 
Welleternit 

Holzkonstruktion 
ca. 2000 
Profilblech 
Beton 

Der Schuppen wurde in einfachster Weise auf dem Fundament eines alten Schuppens-errichtet und besitzt 
tlw. massives Mauerwerk. 

3.3.3 Doppelgarage 

Bauweise: 
Baujahr: 

GU_00045932/2023 

massiv 
ca. 1973 
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Türen / Fenster 
Boden: 
Dach: 
Besonderheiten: 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Schwingtore (elektrisch), Metalltüren, Holzfenster 
Betonboden, gefliest 
Profilblech 
Strom- W㬀戀sseranschluss, Starkstromanschluss 

Die Nebengebäude weisen analog zum Wohnhaus ebenfalls einen Unterhaltungsstau auf. 

3.4 Aü�enanlagen aufdem Wohnhausgrundstück 

• Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz; 
• Hofbefestigung; 
• Einfache Gartenanlagen und Pflanzungen im rückwä爀琀igen Bereich der Garage; . 

Auch d ie Außenanlagen weisen Unter�altungsstau auf. 

3.5 Außenanlagen auf dem Gartengrundstück 

• . Einfache Ga爀琀enanlagen und Pflanzungen ; 
• Einfache Holzüberdachung; 
• Einfriedungen (Zaun) 
Anhand dem Ergebnis der brtsbesichtigung ist festzuhalten, dass das Gartengrundstück im Gegensatz zum· 
Wohnhaus augenscheinHch noch genutzt wird (siehe auch Ausführungen unter Punkt 2.7) . 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
4 Vorbemerkung, ·  Verfahrenswahl, Bewertu�gsbereiche 

4.1 Vorbemerkung zur Wertermittlüng im Gutachten . 

Am 01.01.2022 ist die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (lmmoWertV 2021) in Kraft getreten; ' 
In der lmmoWertV 2021 wurden essenzielle Änderungen vorgenommen, die sich auf die für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten und Wertermittlungsgrundsätze g�genüber der Vorgängerversion (lmmoWertV 2010) aus­
wirken. 
Diese erforderlichen und u.a. im Landesgrundstücksmarktbericht 2021 veröffentlichten Daten wurden vom Gut­
achterausschuss für den Bereich Osteifel-Hunsrück und vom Oberen Gutachterausschuss Rheinland-Pfalz bisher 
auf Grundlage der lmmoWertV 2010 abgeleitet und liegen derzeit noch nicht auf Basis der neuen Gesetzesgrund-
lagen vor. 
Wegen der vom Gesetzgeber in § 10 lmmoWe爀琀V 2021 geforderten Modellkonformität und der in § 53 (2) einge­
räumten Übergangsfrist _basiert die We爀琀ermittlung in diesem Gutachten daher zulässigerweise noch auf der 
Grundlage der lmmoWertV2010 in der Fassung vom 19. M9i 2010 (BGB!. 1 S. 639), zuletzt geändert durch Artikel 
16 des- Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBI. 1 S. 1794). 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 
! 

4.2.1 Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren 

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) ,,durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf.den 
sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschä昀琀sverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsäch­
lichen Eigenscha昀琀en, der sonstigen Bescha昀昀enheiten und der Lage des Grundstücks oder des son�tigen Gegen­
stands der Wertermit琀氀ung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. " 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d.h. den wahr­
scheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kau昀昀all) zu bestimmen. 
Nach ·den Vorschriften der lmmobilienwertermittlungsverordnu爀椀g sind zur Ermittlung des Verkehrswerts 
• das Vergleichswe爀琀verfahren, 
• das Ertragswe爀琀verfahren und 
• das Sachwertverfahren 
oder mehrere dieser Ve爀昀ahren. heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 lmmoWertV 21 ). Die Verfahren sind nach der•. 
Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Ge­
pflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 
Satz 2 lmmoWertV 21). 

4.2.2 Zu den herangezogenen Verfahren 

Mit dem Sachwe琀erfahren werden solche 㬀�ebauten-Grundstücke (Wohn㨀销ausgrundstück) vorrangig bewertet, die 
übliche爀眀eise nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung ve爀眀endet (gekau昀琀 
oder errichtet) werden. 
Dies trifft für das hier zu bewertende Grundstückzu, da es als Sachwe爀琀objekt angesehen werden kann. 
Das Sachwertverfahren (gemäß §§ 35 - 39 lmmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichs­
kaufpreisen abgeleiteten Sachwertfaktors (Kaufpreise: Substanzwe爀琀e) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die 
in dieses Bewertungsmodell eingeführten ·Einflussgrößen (insbesondere Bodenwert/Lage, Substanzwert; aber 
auch Miet- und Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken. 
Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte übliche爀眀eise die zu erzielende Rendite (Mietein-
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Gutachterausschuss für .Grundstückswerte • für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
nahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahlkriterium „Kauf­
preisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr" das Ertragswertverfahren als vorrangig anzu­
wendendes Verfahren angesehen. 
Dies gilt für die hier zu bewertende Grundstücksart nicht, da es sich um kein typisches Renditeobjekt handelt. 
Dennoch wird das Ertragswertverfahren stützend zur Überprüfung des Sachwertverfahrens angewendet. Dies ist 
wie folgt begründet: 
• Auch bei mit dem Bewertungsobjektvergleichbaren Grundstücken kalkuliert der Erwerber die Rendite $eines 

Objekts, z.B. die eingesparte Miete, die eingesparten Steuern oder die möglichen Fördermittel. 
• Für m it dem Bewertungsobjekt vergleichbare Grundstücksarten stehen die für marktkonforme Ertragswerter­

mit䨀㨀lungen erforderlichen Daten (marktüblich erzielbare Mieten, Liegenschaftszinssätze) zur Verfügung. 
" Die Anwendung eines zweiten Wertermittlungsverfahrens ist grundsätzlich zur Ergebnisstützung unverzicht-

bar. 
Das Ertragswe爀琀verfahren (gemäß §§ 27 - 34 lmmoWertV 2 1 )  ist durch die Verwendung des aus vielen Ver­
gleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (Reine爀琀räge: Kaufpreise) ein Preisvergleich, in dem 
vorrangig die in dieses Bewe爀琀ungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungs­
dauer; aber auch Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und die Wertunterschiede bewirken. 
Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswe爀琀ermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betref­
fende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen: 
• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener lnstandhaltungsaufwendungen oder 

Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den A�satz eines reduzierten Ertrags oder durch 
• eine gekürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

⸀⸀ wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
• Abweichungen in der Grundstücksgröß昀氀, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen· Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl: § 40 
Abs. 1 lmmoWertV 2 1 )  so zu ermitteln, wie er sich ergeben wü爀ⴀde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegt eine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen vor, wird man diese vorrangig zur Wertermittlung heran­
ziehen; ist die Anzahl der Vergleichspreise für eine rechtssichere Wertermittlung als zu gering anzusehen, so wird 
man dieses Verfahrensergebnis jedoch stützend zur Wertfindung verwenden. liegen keine oder nur wenige Ver­
gleichspreise vor, so wird man den Verkehrswert allein oder vorrangig aus Bodenrichtwerten ableiten. 
Bei der Geschäftsstelle des Gütachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung geführt, in die u.a. auch Daten 
aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernom­
men werden. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick über 
das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. 
Als Vergleichsgrundstücke eignen sich solche Grundstücke, bei denen die maßgeblichen Wertfaktoren hinrei­
chend mit denen des zu begutachtenden Grundstücks überei.nstimmen. Als Wertfaktoren kommen insbesondere 
die Lage und die Bescha昀昀enheit in Frage. 
liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bod�nwertermittlung herangezogen werden 
.(vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewe爀琀 des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen 
gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist.bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der 
veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutref­
fend' beurteilt. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflus­
senden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand , abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art 
und Maß der baulichen od,er sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - werden durch 
entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
Unbebaute Grundstücke (Gartengrundstück) werden grundsäfzlich mit dem Vergleichswertve爀昀ahren bewertet. 
Liegt eine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen vor, wird man diese zur Wertermittlung heranziehen; ist 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
die Anzahl der Vergleichspreise für eine rechtssichere Wertermittlung als zu gering anzusehen, so wird man 
dieses Verfahrensergebnis jedoch stützend zur Wertfindung verwenden. liegen keine oder nur wenige Ver­
gleichspreise vor, so wird man den Verkehrswert· allein oder vorrangig aus Bodenrichtwerten ableiten. 
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung geführt, in die u.a. auch Daten • •  
aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernom-
men werden. Die Kaufpreissammlung en:nöglicht dem_ Gutachterausschuss einen umfassenden· Überblick über 
das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. 
Als Vergleichsgrundstücke eignen sich solche Grundstücke, bei denen die maßgeblichen Wertfaktoren hinrei-

. chend mit denen des zu begutachtenden Grundstücks übereinstimmen. Als Wertfaktoren kommen insbesondere 
die Lage und die Bescha昀昀enheit in Frage. 
Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 
• den ö爀琀lichen Verhältnissen, . •  
• der Lage und 
• dem Entwicklungszustand gegliedert und 
• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
• dem abgabenrechtlichen Zustand und 
• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 
hinreichend bestimmt sind (vgl . § 40 Abs. 2 lmmoWertV21) .  
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittHche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu 
einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver­
hältnisse vorl iegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert 
wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutre昀昀end beurteilt. Die nachstehende 
Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungs­
grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschlie­
ßungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baul ichen oder sonstigen Nutzung, 
Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts be­
rücksichtigt. 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
für den Bereich Osteifel-Hunsrück 

4.3 G rundstücksdaten,  Bewe爀琀ungsbereiche 

Npchfolgend wird der Verkeh rswert für das m it e inem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 56745 Weibern , 
Eiche爀琀straße 9 sowie des weiteren Grundstückes (Garten) zum'Werterm itt lungsstichtag 1 6 . 05.2023 erm ittelt . 
Bei den Bewe爀琀ungsobjekten handelt es sich um Flurstücke in verschiedenen Lagen und m it verschiedenen N ut­
zungen. Es ergeben sich anhand der zu wäh lenden We爀琀ansätze som it insgesamt 2 zu bewe爀琀ende Bereiche. Für 
jeden Bewertungsbereich wird deshalb · nachfolgend zunächst e ine getrennte Verkeh rswe爀琀erm ittlung durchge­
führt, d . h. es wird jewei ls e in eigener Verkehrswe爀琀 aus dem bzw. den Verfahrenswe爀琀en abgeleitet. 

Grun㬀픀stücksdaten :  s iehe Punkt 1 . 1 

Bewertungsbereich 
,,Wohnhausgrundstück" Einfam i l ienhaus 

(gelb) 
,,Ga爀琀engrundstück" Sonstige F läche 

(grün) 

Darstel lung der Bewe爀琀ungsbereiche 

Ka爀琀e unmaßstäbl ich 

Katasterangaben 
Gemarkung Weibern , F lur 1 1 , . Nr. 96 

Gemarkung Weibern , Flur 1 1 ,  75/2 

GU_00045932/2023 Eichertstraße 9 ,  56745 Weibern 
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Gutachterausschuss für Gru.ndstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
• 5 Wertermittlung für das „Wohnhausgrundstück" 

5.1 Bodenwe爀琀ermittlung 

Der Bodenwert ist ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im 
Vergleichswertverfahren nach 9en §§ 24 bis 26 lmmoWertV 21 zu ermitteln. Neben oder anstelle von Vergleichs­
preisen kann nach Maßgabe des § 26 Absatz 2 lmmoWertV 21 auch ein objektspezifisch angepasster Boden­
richtwert ve爀眀endet werden. 

Bodenrichtwert m椀鬀 Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
. Der Bodenrichtwert beträgt 55,00 €/m2 zum Stichtag· 01.01.2022. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: • • 

Entwicklungsstufe 
A爀琀 der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 
Bauweise 
Grundstücksfläche (f) 

• Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 
Wertermittlungsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 
Bauweise 
Grundstücksfläche (f) 

Bodenwe爀琀ermittlun,g des Bewertungsgrundstücks 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
-

baureifes Land 
MD (Dorfgebiet) 
frei 
2 
offen 
600 m2 
16.05.2023 

• baureifes Land 
MD (Dorfgebiet) 
frei 
2" 
offen 
3 97 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
16.05.2023 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfrei�爀椀 Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwe爀琀 = 55,00 €/m2 

(Ausgangswe爀琀 für weitere Anpassung) 

I I .  Zeitliche Anpassung des Bodenrichtw�rts 
Richtwertgrundstück Bewe爀琀ungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01 .01 .2022 16.05.2023 X 1 , 00 E1 

I II. Anpassungen wegen Abweichungen in den we爀琀beeinflus�enden Grundstücksmerkmalen 
Art der baulichen MD (Dorfgebiet) MD (Do爀昀gebiet) X 1 , 00 
Nutzung 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 55,00 €/m2 

• 

Fläche (m2) 600 397 X 1 , 03 E2 
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1 , 00 ' 
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Gutachterausscbuss für Grundstückswe爀琀e für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Vollgeschosse 2 2 / ·  

X 

Bauweise offen offen' X 

angepasster beitragsfreier relativer Bodenrichtwert = 
Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt 
noch ausstehende Beiträge -
beitragsfreier relativer Bode渀⸀we爀琀 = 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts 
beitragsfreier relativer Bodenwert = 
Fläche X 

beitragsfreier Bodenwert = 
i rd. 

1 ,00 
1 ,00 

56,65 €/m2 

0 ,00 €/m2 E3 
56,65 €/m2 

Erläuterung 
56,65 €/m2 

397 m2 

22.490,05 € 
22.500,QQ f 

Der beitragsfreie Bodßnwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 1 6.05.2023 insgesamt 22.500100 €. 

Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 
Die al lgemeinen Wertverhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt weichen gemäß den vorliegenden Informatio­
nen gegenüber denen am Stichtag nicht ab. 

E2 
Das Bewertungsgrundstück hat im Vergleich zum Richtwertgrundstück eine kleinere Grundstücksfläche. Grund­
sätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist ,  umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit steigt aber 
auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. D.h. der rela­
tive Bodenwe爀琀 steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. Die Umrechnung von der 
Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewertungsteilgrundstücks erfolgt un° 

ter Verwendung der im Landesgrundstücksmarktbericht für Rheinland-Pfalz 2021 mitgeteilten Umrechnungsko­
effizienten. Diese sind nach Auffassung des Gutachterausschusses auch .auf dem örtl ichen Grundstücksmai-kt 
anwendbar. 

E3 
Nach schriftlicher Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung 8rohltal falle爀礀 in absehbarer Zei_t keine Beiträge · 
an. 

5.2 Sachwertermi琀琀lung 

5.2.1  Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren_ ist in den §§ 35 - 39 lmmoWertV 21 beschrieben. · 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grund­
stück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht 
baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag 
vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i.d.R. ·im Vergleichswertverfahren 
nach den §§ 24 - 26 lmmoWe爀琀V 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wen_n das Grund­
stück unbebaut wäre. 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer -Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung 
der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, G'ebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertmin-
derung) abzuleiten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits ande爀眀eitig miterfasst worden ist, 
entsprechend derVorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundläge von durchschnittlichen Herstellungs- · 
kosten, Erfahrungssätzen od�r hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 lmmoWertV 21 ) ermittelt. 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwe爀琀 der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwe爀琀 der bauli­
chen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwe爀琀 des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwe爀琀 ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist 
i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den 
Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sach­
werte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die · Lage auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt füh爀琀 im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks 
und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
-Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Su㬀�stanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver­
gleichsmaßstab bilde�. 
Der Sachwert ergibt' sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhanⴀⰀ 
dener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4. lmmoWe爀琀V 21 ). 

5.2.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begri�fe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden du·rch Multiplikation der Gebäudefläche 
(m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so 
ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden 
Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Baukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungskosten 
an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 lmmoWertV 21 ist der Regionalfaktor 
ein bei der Ermittlung·des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baükosten für Gebäude mit annä­
hernd gleichem Ausbau--und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index­
Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue 
Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg _mit konstanten Grundwerten 
arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, i_nsbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Be­
wertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. 
Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension ,,€/m2 Brutto-Grundfläche" oder ,,€/m2 Wohn-
fläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. • • 

Norm��jekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Geb_äude­
teile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser We爀琀ermittlung mit „Normobjekt" bezeichnet. 
Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere Kelleraußen­
treppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u.U. auch Balkone und Dachgauben. 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten durchschnittlichen 
Herstellungskosten (i.d.R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche") durch Wertzuschläge besonders 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit - wie der Name bereits aussagt - normalen, d.h. 
üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhandene 
unä den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermit­
telten durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeitwe爀琀) des Normobjektes zu berücksichtigen. 
Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i .d.R. fest 
mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. 
Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des _Gebäudestandards miterfasst und demzufolge bei der 
Ablei⸀琀ung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z.B. Sauna im Einfamilienhaus). 
Befinden sich die beson.deren Einrichtungen in Geschä昀琀s-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man auch 
von besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1 .1. Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Die Normalherstellungskosten umfassen u.a. auch die Baunebenkosten (BNK) , welche als „Kosten für Planung, 
Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 
Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 

Alterswertminderung_ (§ 38 lmmoWe爀琀V 21 ) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Aiterswert渀椀inderung) wird i.d.R. nach dem linearen Abschrei­
bungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäude.s und der jeweils modellhaft 
anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 1 2  Abs. 5 lmmoWe爀琀V 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewi爀琀schaftung voraussichtlich noch wi爀琀scha昀琀lich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä­
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich ' tatsächlichem ·Lebensalter am Wertermitt­
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h. das Gebäude fiktiv verjüngt) , wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt­
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie­
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungs­
gemäßer BewirtschaftUng vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt 
sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 l_mmoWe爀琀V 21) 
Unter den besonderen objektsp�zifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewe爀琀ungsobjekts (z.B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren E爀琀rägen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 hnmoWe爀琀V 21 )  
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i .d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch mangelhafte Aus­
führung oder P lanung. Sie können sich auch als funktionale �der ästhetische 錀ängel durch die Weiterentwicklung 
des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführe�. 

' . ' 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos-
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Der Bewertungssachverständige kann i.d.R. die wirklich e爀昀orderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines nor-
malen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da • • 

• 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgf (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 

Schäden an Gebäuden notwendig). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswe爀琀ermittlung allein aufgrund der 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim O爀琀stermin ohne jeg­
liche di昀昀erenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos-
tenschätzung angesetzt sind. 

Außenanlagen 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbeson­
dere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, We­
gebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). · 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWe爀琀V 21 ) 
Ziel aller in der lmmoWertV 21 ·beschriebenen We爀琀ermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d.h. den am 
Markt durchschnittlich (d.h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwe爀琀" ist in aller Regel • nicht mit hierfür ge­
zahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „ vorläufiger Sachwe爀琀" (= Substanzwe爀琀 des 
Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 
Der. Begriff des Sachwe爀琀faktors ist in § 21 Abs. 3 lmmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der Sach­
we爀琀ermittlung regelt § 7 Abs. 1 lmmoWertV 21. Diese ergibt sich u.a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren 
aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss desh挀㄀lb auch in der Werter­
mittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts 
zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. · 
Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am 
marktangepassten vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wer­
termittlung erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durGhschnittliche Verhältnis aus 
Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der lmmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen 

• Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliede爀琀 nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhaus­
grundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit 
hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße. 
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaµfpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwe爀琀faktors 
ist das Sachwe爀琀verfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpassung 
mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des 
marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab­
schläge erforderlich. 
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5.2.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung 
Berechnungsbasis 

• Brutto-Grundfläche (BGF) 
• Wohn-/Nutzfläche (WF/NF) 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
für den Bereich Osteifel-Hunsrück · 

Einfamilienhaus 

181 ,00 m2 

Baupreisindex (BPI) 1 6.05.2023 (201 O = 1 00) 205,3 
Normalherstellungskosten 
• NHK im Basisjahr' (201 0) 912,00 €/m2 WF 
• NHK am Wertermittlungsstichtag 1 .872,34 €/m2 WF 
Herstellungskosten 
• Normgebäude 338.893,54 € 
• Zu-/Abschläge -40.300,00 € 
" besondere Bauteile 
" besondere Einrichtungen 
Regionalfaktor 1 ,00 
Gebäudeherstellungskosten 298.593 ,54 €' 
Alterswe爀琀minderung 
• Modell linear 
• Gesamtnutzungsdauer (GND) 64 Jahre 
• Restnutzungsdauer (RND) 1 0  Jahre 

• prozentual 84,38 % 
• Faktor 0, 1 562 
Zeitwe爀琀 
" Gebäude (bzw, Norrngebäude) 46.640,31 € 
• besondere Bauteile 
• besondere Einrichtungen 
vorläufiger. Gebäudesachwert 46.640,31 € 

Garage Schuppen 
pauschale Wert-
schätzung 

57,00 m2 

, 1 76,4 

485,00 €/m2 BGF 
855,54 €/m2 BGF 

48.765,78 € 

1 ,00 1 ,00 
48.765,78 € 

linear 
60 Jahre 
1 0  Jahre 

83,33 % 
0,1 667 

1 1 .377,06 € 

8. 1 29,26 € 1 .000,00 € 

_ .Der Öltankraum ist technisch dem Wohnhaus zuzuordnen und daher bereits dort im Wertansatz berücksichtigt. 

vorläufige Gebäudesachwe爀琀e insgesamt 
• vorläufiger Sachwert der Außenanlagen 

vorläufiger Sachwe爀琀 der Gebäude und Außenanlagen 
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Sachwe爀琀 
Sachwertfaktor (Marktanpassung) 
marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Sachwe爀琀 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
(marktangepasster) Sachwert 
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55.769,57 € 
+ 1.673,09 € 
= 57.442,66 € 
+ 22.500,00 € 
= 79.942,66 € 
X 1,24 
+ -16.149,00 € 
= 82.979�89 € 

30.000,00 € 
= 52.979,89 € 
rd. 53.000,00 € 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
• 5.2.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 
Die Berechnung der Gebäudeflächen (Wohnflächen - WF) wurden von einem Mitarbeiter der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses durch Aufmaß sowie auf Grundlage der stichprobenhaft überprüften Bauunterlagen 
durchgeführt. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 bzw. WoFIV) ab; 
sie sind deshalb nur als Grundlag� dieser Wertermittlung ve爀眀endbar. Die Abweichungen bestehen insbesondere 
in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 
bei der BGF z.ß.. 
• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone) und 
" Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 
bei der WF z.B. 
• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
E爀昀ahrungen des Sachverständigen. auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 'der 
NHK ist aus [1] , Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 
Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil- . Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 0,5 0,5 
Dach 15,0 % 1,0 
Fenster und Außentüren 11,0 % 0,2 0 ,8  
Innenwände und -türen . 11,0 % 0,5 0,5_ 
Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 0,5 0,5 
Fußböden 5,0 % 0,5 0 ,4 0,1 " 

Sanitäreinrichtungen 9,0 % 0,5 0,5 .• 

Heizung 9 ,0 % 1,0 
Sonstige technische Ausstattung 6,0 % . 0,5 Ö,5 
insgesamt 100,0 % 42,2 % 41,0 % 16,8 % 0,0 % 0,0 % 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Die nachfolgend aufgeführten Beschreibungen der Standardstufen beinhalten Standardformulierungen. Die 
Standardstufen stellen nur den übe爀眀iegenden Ausstattungsstandard eines Gebäudes dar, ohne auf jedes 
Detail einzugehen. Daher sind einzelne Abweichungen derBeschreibung der Standardstufen von den örtlichen 
detaill ierten Gegebenheiten möglich. Sie beziehen sich zudem auf den im Rahmen der Wertermittlung 
unterstellten Gebäudezustand. 

Außenwände 
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich„ Putz, Verkleidung mit Faserze-

Standardstufe 1 mentplatten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich 
㬀�icht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1 980) 

Standardstufe 2 ein-/zweischaliges Maue爀眀erk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und 
gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 
Standardstufe 1 Dachpappe, Faserzementplatten / Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung 

Fenster und Außentüren 
Standardstufe 1 Einfachverglasung; einfache Holztüren 

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1995); Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, 
gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Standardstufe 2 massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
stände爀眀ände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 1 Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und 
Ausführung; kein Trittschallschutz 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
eher Art und Ausführung 

Fußböden 
Standardstufe 1 ohne Belag 
Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunstste_inplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewa嬀䨀ne, Gäste-WC; Wand- und.Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe" 2 Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandther-
men, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Sonstige technische Ausstattung 
Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1 985) 
mit UnteNerteilung und Kippsicherungen 
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Gutachterausschuss für Grundstückswe爀琀e 
für den Bereich Osteifel�Hunsrück 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 201 0  für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 
Nutzungsgruppe: 
Anbauweise: 

Ein- und Zweifamilienhäuser 
freistehend 

Gebäudetyp: EG, OG, nicht unterkellert, nicht zu Wohnzwecken ausbauba-
res DG 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standardstufe tabellierte relativer relativer 

NHK 2010 Gebäudestan- NHK 201 0-Anteil 
dardanteil 

[€/m2 WF] [%] [€/m2 WF] 
1 1.195, 00 42,2 504,29 
2 1.320, 00 41 ,0 541,20 
3 1 .525, 00 16,8 256,20 
4 1 .835, 00 0, 0 0, 00 
5 2 .295,00 0,0 0,00 

gewogene, s�andardbezogene NHK 201 0  = 1.301,69 
gewogener Standard = 1 , 8  

Die NHK 201 0  werden in  ,der Sachwertrichtlinie mit der Dimension ,,€/m2 Bruttogrundfläche (BGF)" verö昀昀entlicht. 
Die BGF ist jedoch vor allem bei der sachgerechten Anrechnung von Dachgeschossflächen als Bezugsgröße für 
die NHK problematisch. Viele dieser BGF-spezifischen Probleme sind durch die alternative Anwendung der 
Wohnfläche als Bezugsgröße gelöst. Darüber ,hinaus besitzt die Wohnfläche eine größere Marktnähe, da der 
Markt in Wohnfläche denkt und handelt. Sprengnetter hat daher die NHK 2010 von der Bezugsgröße BGF auf die 
Bezugsgröße Wohnfläche umgerechnet. Da für die Umrechnung die ursprünglich zu den NHK gehörenden Nutz­
flächenfaktoren (Verhältnisse BGF⼀圀ohnfläche) verwendet wurden, handelt sich hierbei grundsätzlich immer 
nocb um die „NHK 201 0  nach Sachwertrichtlinie": D.h. unter Ve爀眀endung des Maßstabs BGF abgeleitete Sach­
wertfaktoren können unmittelbar bei der Bewertung auf Grundlage der Wohnfläche modellkohform angesetzt wer­
den (vgl. Sauerborn in [5], Seite 87) . 
Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des ·gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

Berücksichtigung der e爀昀orderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren_ 
gewogene, standardbezogene NHK 2010 1.301 ,69 €/m2 WF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

• Objektgröße 
sonstige Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

• gefangene Räume 
• geringe Raumhöhe 
• schmaler Treppenaufgang 

NHK 201 0 für das Bewertungsgebäude 

X 

X 

X 

X 

0, 96 

0,85 
0, 90 
0,95 

912,22 €/m2 WF 
rd. 912, 00�/m2 嘀嘀F 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück-
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Bas_isjahr 201 0 (NHK 201 0) für das Gebäude: 
Garage • 
Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 
Sonstiges 1 00;0 % 1 , 0  . 
insgesamt 1 00, 0 % 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %  1 00, 0 % 0, 0 %  

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Sonstiges 

Standardstufe 4 Garagen in Massivbauweise 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 201 0 für da� Gebäude: _ 
Garage 
Nutzungsgruppe: Garagen 
Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standardstufe tabellierte relativer relativer .. 

NHK 201 0 Gebäudesfan- NHK 2010-Anteil 
dardanteil 

[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 
1 0, 00 0,0 0, 00 
2 0,00 0, 0 0,00 
3 245, 00 0, 0 0, 00 
4 • 485, 00 . 1 00, 0 485, 00 
5 780, 00 0,0 0, 00 

gewogen_e, standardbezogene NH.K 201 0  = 485, 00 
; gewogener Standard = 4,0 

Die Ermittlung. des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. • • • 

NHK 201'0 für das Bewe爀琀ungsgebäude 

Baupreisindex 

= 
rd. 

485, 00 €/m2 BGF _ 
485,00 €/m2 BGF 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am We爀琀ermittlungsstichtag_ und de爀Ⰰ Baupreisindex im Basisjahr (= 1 00). 
Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1 ], Kapitel 4 :04.1 abgedruckt. Der 
Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten interpoliert 
und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt veröffent-
lichte Indexstand zugrunde gelegt. 

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 
Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind auf­
grund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes gegenüber dem Ausbau­
zustand des Normgebäudes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau). 
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Gebäude: Einfamilienhaus 

Bezeichnung 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für' den Bereich Osteifel-Hunsrück 

Teilunterkellerung (wertneutral, da nicht wirtschaftlich nutzbar) 
Heizungsrauni im EG (kein Wohnraum im Sinne NHK-Modell) 

5,50 m2 (Fläche) 
x 1.872, 34 (NHK-Ansatz) 
X 0,42 (Wägungsantei l Innenausbau) 

Speicher und Lagerraum (keine Wohnräume im. Sinne NHK-Modell) 
46 m2 (Fläche) 

x 1 .872, 34 (NHK-Ansatz) 
X 0,42 (Wägungsanteil I nnenausbau) 

Summe 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Zu-/Abschlag 
0,00 € 

-4 .300, 00 € 

-36.000,00 € 

-40. 300, 00 € 

Die in der Gebäudeflächen- bzw. Rauminhaltsberechnung nicht erfassten und damit in den durchschnittlichen 
Herstellungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bau� 
teile werden einzeln erfasst. Danach e爀昀olgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. 
Zeitwe爀琀zuschläge in  der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage dieser Zu­
schlagsschätzungen sind die in [1] , Kapitel 3.01 .4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstel­
lungskosten für besondere Bautei le. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen besonderen 
Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
Im vorliegenden Fall s_i爀椀d keine solchen vorhanden. 

Besondere Einrichtungen 
Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal.in ihren Herstellungskosten 
bzw. ihrem Zeitwert gescliätzt, jedoch nur in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschä昀琀sverkehr entspricht. 
Grundlage sind·die in [1], Kapitel 3 .01 . 3  angegebenen Erfahrungswerte der durchschnittlichen Herstellungskosten 
für besondere (Betriebs)Einrichtungen. 
Im vorliegenden Fall sind keine solchen vorhanden. 

Baukostenregionalfaktor 
Der Baukostenregionalfaktor ist eine Modellgröße im Sachwe爀琀verfahren gemäß der neuen lmmoWertV 21 . Aus 
den unter Punkt 4 .1  beschriebenen Gründen ist dieser daher mit 1 anzusetzen. 

Baunebenkosten .  
Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfun­
gen u·nd Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 201 0 bereits enthalten. 

Außenanlagen 
Die wesent_lich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin erfasst und wertmäßig in einem ange­
messenen Verhältnis zum Gebäudesachwert prozentual geschätzt. 

Außenanlagen 

prozentuale Schätzung: 3, 00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(55.769,57 €) 
Summe 

GU_OOü45932/2023 -Eichertstraße 9, 56745 Weibern 

vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

1 .673, 09 € 

1 .673 ,09 € 
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• Gesamtnutzungsdauer 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung 
der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstech­
nisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 e·ntnommeh. 

Ermittlung der standardbezogenen GND für 9as Gebäude: Einfamilienhaus 
Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebaudeart und den Standards tabel­
l ierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 2 3 4 5 
übliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80 

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei e inem Gebäudestandard von 1 ,8 beträgt demnach rd. 64 
Jahre. 

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Garage 
Die GND wird mit Hi lfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards tabel­
lierten üblichen Gesamtn·utzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 4 5 
übliche GND [Jahre] 50 60 70 

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 4,0 beträgt demnach rd. 60 
Jahre. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Di昀昀erenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tat­
sächlichem Lebensalter amWe爀琀ermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h .  
das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchge­
führt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unter­
haltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1 ] ,  Kapitel 3.02.4 beschriebene Mo-
dell angewendet. 

Differehzie爀琀e Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Einfamilienhaus 
Das sachverständige Schätzung 1920 errichtete Gebäude wurde im Jahr 1973 umfassend um- bzw. ausgebaut, 
was nach Au昀昀assung des Gutachterausschusses im Rahmen dieser Wertermittlung als (fiktive) Kernsanierung 
zu berücksichtigen ist. 
Aufgrund dieser Kernsanierung wird zunächst das „vorläufige fiktive Baujahr" in Ansatz gebracht. 
Zur Ermittlung des „vorläufigen fiktiven Baujahrs" aufgrund der durchgeführten Kernsanierung werden folgende 
Einflussgrößen herangezogen: 
• Jahr .der Kernsanierung: 1973, 
• übliche Gesamtnutzungsdauer: 64 Jahre. 

Da bei der Kernsanierung (Entkernung und Erneuerung) einige Gebäudeteile erhalten geblieben sind, wird nicht 
das Jahr der Kernsanierung als „vorläufiges fiktives Baujahr" angesetzt. In Abhängigkeit vom Umfang der erhalten 
gebliebenen Gebäudeteile wird dem .Gebäude nachfolgend ein „vorläufiges fiktives Alter im Jahr der Kernsanie­
rung" zugeordnet. 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
erhalten gebliebenen Gebäudeteile prozentuale Anteile 
• Für Fundamente, Fassaden und Dachkonstruktionen 
• Für Gebäudedecken 
• Für tragende / nicht tragende Wände 
Summe 

Daraus ergibt sich folgender Abschlag am bzw. folgendes ·fiktives Alter im- Erneuerungsjahr: 

64 J ahre Gesa礀�tnutzungsdauer x 17 % = 11 Jahre . 

10  % • 

5 %  
2 %  

17 % 

. Das „vorläufige fiktive neue Baujahr" des Gebäudes aufgrund der durchgeführten Kernsanierung beträgt somit: 

Jahr der Kernsanierung 1 973 - fiktives Alter im Erneuerungsjahr 1 1  Jahre = 1 962. 

, ·  
Zur Ermittlung der modifizie爀琀en Restnutzungsdauer werden die wesentlichen weiteren Modernisierungen dann 
zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 1 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten), Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale 

(vorrangig in den letzten 1 5  Jahren) • Punkte Durchgeführte Maßnahmen (vgl . 3.2 der 
Gebäudebeschreibung) 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0, 5 
Modern isierung von Bädern / WCs etc. 2 0,5 
Summe 1 , 0  

Ausgehend von den 1 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht modernisiert" 
zuzuordnen. • 
In Abhängigkeit von: 
• der üblichen Gesamt渀⸀utzungsdauer (64 Jahre) und 
• dem (,,vorläufigen fiktiven neuen") Gebäudeal_ter (2023 - 1962 = 61 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige fiktive) 

Restnutzungsdauer von (64 Jahre - 61 Jahre =) .3 Jahren • 
• • 

• und aufgrund des Modern isierungsgrads „nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude eine (modifizierte) 
Restnutzungsdauer von 10  Jahren. • 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (64 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (10 J ahre) ergibt 
sich ein fiktives Gebäudealter von (64 Jahre - 1 0  Jahre =) 54 Jahren . Aus dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich 
zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2023 - 54. Jahren =) 1 969. 
Entsprechend der vorstehenden di昀昀erenzierten Ermittlung wird für das Gebäude „Einfamilienhaus" in der Wer-
termittlung 

• • 

• eine wi爀琀schaftliche Restnutzungsdauer von 1 0  Jahren und 
• ein fiktives Baujahr 1 969 

zugrunde gelegt. 

Restnutzungsdauer für_das Gebäude: Garage 
Analog zum Wohnhaus wird der Garage ebenfalls noch eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von ca. 1 0  Jah­
ren beigemessen. 
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Alterswe爀琀minderung 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der G�samtnutzungsdauer und der Restnut­
zungsdauer der bau lichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alters­
wertminderungsmodell zugrunde zu legen. 

Sachwertfaktor 
Der Gutachterausschuss hält den im Landesgrundstücksmarktbericht 2021 veröffentlichen Sachwert-Marktan­
passungsfaktor für Rheinland-Pfalz (bebaute 䔀㨀in- und Zweifamilienwohnhausgrundstücke) für den ö爀琀lichen 
Grundstücksmarkt grundsätzlich für anwendbar. Danach l iegen Kaufpreise für gleichartige Grundstücke in dieser 
Region rd. 24 % oberhalb des ermittelten vorläufigen Sachwerts (d.h. des _herstellungskostenorientiert berechne­
ten Substanzwerts) (siehe Anlage 5). 

M arktübliche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Ve爀眀endung des Sac_hwertfaktors auch durch,eine Anpassung 
mittels Indexreihen oder 'in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend. berücksichtigen. Aus diesem Grund ist 
zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätz_l iche Marktanpassung durch marktübli­
che Zu- oder Abschläge erforderlich (siehe Anlage 5) . 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Anschlag 
pauschale Schätzung -16 .149,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die we爀琀mäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahreris 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Obje�ts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich 
waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
·rne in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderlicher 
Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die e爀昀orderlichen (bzw. in den Wertermitt­
lungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Moqernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf 
der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d.h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'ge­
dämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen 
quantifizie爀琀. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Unterhaltungsbesonderheiten, Bauschäden/Baumängel 
⸀⸀ Aufwendungen zur Realisierung der Restnutzungs- -1 5.000,00 € • 

dauer, u .a. Behebung Wasserschaden 
• Leerpumpen des Kellers -15.000, 00 € 
Summe 

G U _ 00045932/2023 Eichertstraße 9, 56745 Weibern 

Wertbeeinflussung insg. 
-30.000,00 € 

-30.000, 00 € 
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5.3 Ertragswertermi琀琀lung 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 

5.3.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermi琀琀lungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswe爀琀s ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV 21 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährl ichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wir挀樀 als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den 
vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks_ i st jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohe爀琀rag 
abzüglich der Aufwendungen, d ie der Eigentümer für d ie Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grund- . 
stücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reiner­
trag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. 
Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapital isierung des Reinertrags·bestimmt. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grun鴀꜀stück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen 
Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund�ätzlich als unvergängl ich (bzw. unzer­
störbar) . Dagegen ist d ie (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich be-
grenzt. 

• 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i.d.R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 
40 Abs. 1 lmmoWertV 21 ) grundsätzl ich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück ·unbe­
baut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertrags,anteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objekt­
spezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren­
tenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz ,, (Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 
Der vorläufige E爀琀ragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. Zeitrentenbarwertberech­
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baul ichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch 
angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert der baulichen 
Anlagen" zusammen. 

• • 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts n icht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten 
vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das E爀琀ragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen­
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentl ichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreine爀琀rages dar. 

5.3.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begri昀昀e 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 lmmoWertV 21 )  
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und  zulässiger Nutzung marktüblich erzielba-
ren Erträge aus dem Grundstück . Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) 
Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare 
Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden , wenn d iese marktüblich sind. 
Weicht· die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesi­
cherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächl iche Nutzung von Grundstücken oder Grund­
stücksteilen vom Ü blichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für 
eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Bewirtschaftungskosten (§ 32 lmmoWertV 21 )  
Die Bewirtscha昀琀ungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgem�me Bewirt­
schaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die 
Bewirtschaftungskosten umfassen die Ve爀眀altungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und 
die Betriebskosten. 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbeso'ndere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein­
bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand 
vo爀椀 Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das 
Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 
Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWe爀琀V 21 und § 29 Satz 1 und 2 I I. BV). 
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohe爀琀rag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug ge� 
bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter um-
gelegt werden können. 

• E爀琀ragswe爀琀 / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 lmmoWertV 21 ) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, 
der der Summe aller aus dem Objekt während· seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)E爀琀räge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkün昀琀e aller Während der Nutzungsdauer noch anfal lenden Erträge -
abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vor-
läufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund 
und Boden.unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs: 2 lmmoWe爀琀V 21 )  
Der Liegenscha昀琀szinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er  ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewer琀㬀ungsgrunds.tück hinsichtlich Nutzung 
und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnitts­
wert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für 
die Wertermittlwhg im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes 
Ergebnis liefe爀琀, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn wer� 
den die allgemeinen We爀琀verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt e爀昀asst, soweit diese 爀椀icht auf andere.Weise 
berück1sichtigt sind. . . 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 1 2  Abs. 5 lmmoWertV 21 ) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtscha昀琀ung voraussichtlich nqch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä­
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt­
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d,h. das Gebäude fiktiv verjüngt) , wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt­
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie­
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden .. 

_ Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21 )  
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man al le vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen) , grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren Erträ�Em). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV21 紀✀ 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch mangelhafte Aus­
führung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung 
des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte • • für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die die�bezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos­
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i .d.R. die wirklich erforderlichen Au昀眀endungen zur Herstellung eines nor-, 
malen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da • • 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 
. • grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beau昀琀ragung eines Sachverstäqdigen für 

Schäden an Gebäuden notwendig). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswerterm ittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. ,und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg­
liche di昀昀erenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos-
tenschätzung angesetzt sind. ' • • 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine An­
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt­
lung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübl iche Zu-
oder Abschläge erforderlich. • 
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5.3.3 E爀琀ragswe爀琀berechnung 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl 爀��rktüblich e爀稀ielbare Nettokaltmiete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stck.) (€/m2) 
Nr. bzw. 

(€/Stck.) 
Einfamilienhaus 1 Gesamt 1 81 ,00 -
Doppelgarage 1 ,00 60,00 
Summe 1 81 ,00 1 ,00 

Ein möglicher Mietansatz für den Schuppen ist beim Wohnhaus enthalten. 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltm ieten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(29,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 
jährli_cher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens 
1 ,98 % von 22.500,00 € (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert) 
Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (ge爀渀. § 34 lmmoWe爀琀V 21)  
bei p = 1 ,98 % Liegenscha昀琀szinssatz 
und n = 1 0  Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Ertragswert 
marktübliche Zu- oder Abschläge 

• marktangepasster vorläufiger Ertragswert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Ertragswert 

5.3.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

monatlich 
(€) 

500,00 
60,00 

560,00 

= 

= 

X 

= 
+ 
= 
+ 
= 

= 

jährlich 
(€) 

6.000,00 
720,00 

6.720 ,00 

6.720,00 € 

1 .948,80 € 
4.771 ,20 € 

445,50 € 
4.325,70 € 

8,992 
38.896,69 € 
22.500,00 € 
61.396,69 € 

0,00 € 
61 .396,69 € 
30.000,00 € 
31 .396,69 € 

rd. 31 .400,00 € 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von einem Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Gutachter­
ausschusses U⠀氀ter H inzuziehung der Baupläne (stichprobenhaft überprüft) und anhand eines örtlichen Aufmaßes 
durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwe爀琀richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflä­
chenberechnung und Mietwe爀琀ermittlung (WMR) , in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwer­
termittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen aufdie Wohnflä­
che systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt 
sind (vgl. [2] , Teil 1 ,  Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berech­
nungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; 1 1.- BV; DIN 283; DIN 277) 
abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung ve爀眀endbar. 

Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung.des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mjeter zusätzlich zur Grundmiete umlage­
fähigen Bewi爀琀scha昀琀ungskosten. 
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Gutachterausschuss für Grundstückswe爀琀e für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewer� 
tungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 
• aus der Mietpreissammlung des Gutachterausschusses, 
• aus ·Erfahrungswerten des Gutachterausschusses und 
• aus anderen Mietpreisveröffentlichung�n 
als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpas­
sungen berücksichtigt. 

Bewi rtschaftu ngskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewi爀琀schaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver­
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn­
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetra·g je Nutzungseinheit bzw. Bewi爀琀scha昀琀ungskostenanteil) be­
stimmt. 
Dieser Wertermittlung werden u.a. die in [1], Kapitel 3.05 verö昀昀entlichten durchs9hnittlichen Bewirtschaftungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das 
auch der Ableitung der Liegenscha昀琀szinssätze zugrunde l iegt. 

Liegenscha昀琀szinssatz 
Der für da� Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage der aktuellen Angaben 
des Landesgrundstücksmarktberichts 2021 • in dem die Liegenscha昀琀szinssätze gegliedert nach Objektart und 
Restnutzungsdauer des Gebäudes angegeben sind, bestimmt. Die zugrundeliegenden Marktdaten beziehen sich 
auf einen Zeitraum von 2014 bis 2020. 
Für das zum Wertermittlungsstichtag • als Einfamilienhaus genutzte Bewertungsobjekt ergibt sich bei einer übli-
chen Gesamtnutzungsdauer von 64 Jahren und einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 1 0  Jahren) ein 
L iegenschaftszinssatz von 1,98 %. 
Marktübliche Zu- oder Abschläge sind darüber hinaus _nicht erforderlich bzw. im Mietansatz berücksichtigt (siehe 
Anlage 5). 

Gesamtnutzungsdauer, Restnutzungsdauer, Besondere objektspezif1sche Grundstücksmerkmale 
Vgl. diesbezüglich die Ausführungen in der Sachwe爀琀ermittlung. 
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5.4 Verkehrswert 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte • 
für deri Bereich Osteifel-Hunsrück • 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden übliche爀眀eise zu Kaufpreisen gehandelt, 
die sich vorrangig am Sachwert orientieren. 
Der Sachwe爀琀 wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 54.600,00 .€ ermittelt. 
Der zur S_tützung ermittelte Ertragswe爀琀 beträgt rd. 31 .400,00 €. 
Der Gutachterausschuss ist der Au昀昀㨀鐀ssung, alle wertrelevanten Umstände berücksichtigt zu haben und be- . 
schließt den· Verkehrswe爀琀 für das mit einem Einfamilienhaus sowie Nebengebäuden bebaute Grundstück in 
56745 Weibern, Eiche爀琀straße 9 

Grundbuch 
Weibern 

Gemarkung 
Weibern 

Blatt 
3699 

Flur 
11  

lfd. Nr. 
1 

Flurstück 
96 

Vor dem Hintergrund einer dem allgemeinen Geschä昀琀sverkehr Rechnung tragenden Rundung zum Wertermitt­
lungsstichtag 16.05.2023 mit rd. 

50.000 € 
in Wo爀琀en: fünfzigtausend Euro 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
6 Wertermittlung für das „Gartengrundstück" 

6.1  Bodenwerterm ittlung • 

Der Bodenwert ist ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig 
im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 bis 26 lmmoWertV 21 zu ermitteln. Neben oder anstelle von Ver­
gleichspreisen (wenn solche wie in diesem Fall nicht vorhanden sind) kann nach Maßgabe des § 26 Absatz 2 
lmmowe爀琀V 21  auch ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden. 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt 55,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2022. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 

Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 
Bauweise 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 
Wertermittlungsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Grundstücksfläche (f) 

Bodenwe爀琀ermittlung des Bewertungsteilbereichs 

= baureifes Land 
= MD (Dorfgebiet) 
= frei 
= 2 
= o昀昀en 
= 600 m2 

= 16.05.2023 
= Sonstige Fläche 
= Gesamtgrundstück = 1 1 0  m2 

• Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverh_ältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
16.05.2023 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewe爀琀ungsteilbereichs angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwert = 55,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01 .01.2022 16.05.2023 X 1 , 00 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 55, 00 €/m2 

Fläche (m2
) 600 110  X 1 , 00 

Entwicklungsstufe baureifes Land Sonstige Fläche X 0,20 E2 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 1 1,00 €/m2 

Werteinfluss durch noch ausstehende Beiträge \ = 0,00 €/m2 E3 
beitragsfreier relativer Bodenwe爀琀 = 11,00 €/m2 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 1 1 ,00 €/m2 

Fläche X 1 1 0  m2 

beitragsfreier Bodenwert. = 1 .21 0,öo·€ 
cd. j,2j0,QQ € 

Der beitragsfreie Bodenwe爀琀 beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.05.2023 insgesamt j .2爀渀,oo €. 

. Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 
Pie allgemeinen Wertverhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt weichen gemäß den vorliegenden lnformatio­
nengegenüber denen am Stichtag der Bodenrichtwerte nich(ab. 

E2. 
Der Gµtachterausschuss hat das Bewe爀琀ungsgrundstuck als Sonstige Fläche eingestuft (siehe Pkt. 2.6). Da sich 
vergleichbare Flächen aufgrund ihrer Lage, ihrer verkehrlichen Anbindung, ihrer Funktion bzw. ihrer Nahe zu 
Siedlungsgebieten auch für außerlandwirtseha昀琀liche Zwecke eignen, sind sie auch für „Nicht-Landwirte" von ln­
.teresse. Insofern werden solche zu Freizeitzwecken nutzbare Grundstücke bzw. Teile .davon erfahrungsgemäß 
zu höheren Kaufpreisen gehandelt als landwirtschaftliche Flächen. • • 

Er erachtet daher im vorliegenden Fall eine sachgerechte Anpassung des Bodenrichtwertes mit einem Faktor von 
0,20 für erforderlich. Dieser Faktor orientiert sich an Erfahrungswerten des Gutachterausschusses für vergleich­
bar nutzbare Flächen sowie Angaben in der Wertermittlungsliteratur für diesen Entwicklungszustand. ' . . 
E3 
Nach Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal fallen in absehbarer Zeit keine Beiträge an .. 

6.2 Vergleichswertermittlung 

Bodenwert für den Bewertungsbereich „Gartengrundstück" 
(vgl. Bodenwertermittlung) 
We爀琀 der Außenanlagen (Zaun, etc) 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
keine vorhanden 
Vergleichswert für den Bewe爀琀ungsteilbereich „Restfläche" 

+ 
+/-

= 
rd. 

Der Vergleichswe爀㨀t für den Bewertungsbereich „Gartengrundstück" beträgt rd. 1 .3 00 €. 

GU_00045932/2023 , Eichertstraße 9, 56745 Weibern 

1 :21 0,00 € 

1 00,00 € 
0,00 € 

1 .31 0,00 € 
1 .300,00 € 
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6.3. Verkehrswert 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück . 

Der Gutachterausschuss ist der Au昀昀assung alle wertrelevanten Besonderheiten berücksichtigt zu haben und be­
schließt den Verkehrswert für das unbebaute Grundstück (Garten) in 56745 Weibern, An Eichert 

Weibern 

· ß·e琀��爀欀挀椀椀椀g::f ;f,堀⸀' 
Weibern 

.·•: �:�1�ng:?�:,�,y:,:?),:;;:�::nni::'昀䨀E. �::·v . .  
3699 3 

1 1  75/2 

zum Wertermittlungsstichtag_ 1 6.05.2023 mit einem im allgemeinen Grundstücksverkehr üblichen runden Betrag 
von rd. 

1 .300 € .  
in Worten : einta⸀대senddreihundert Euro 

Mayen, den 05.07.2023 

gez Thomas Fischer 

Thomas Fischer 
Vorsitzender des Gutachterausschusses 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
7 Rechtsgrundlagen, ve爀眀endete Literatur und So琀�are 

7.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswe爀琀e von Immobil ien und der für die We.r-
termittlung erforderlichen Daten (lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV) 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

WEG.: 
Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz - WEG) 

ErbbauRG: 
Gesetz über das Erbbaurecht 

ZVG: 
Gesetz über d ie Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

WoFIV: 
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnfläch�nverordnung - WoFIV) 

WMR:· 
Richtl inie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietweitermittlung (Wohnflächen- und 
Mietwertrichtlinie - WMR) 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; ob­
wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis tlw. weiter Anwendung) 

II. BV: 
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite 
Berechnungsverordnung - II. BV) 

BetrKV: 
Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

WoFG: 
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 

WoBindG: 
Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 

MHG: 
Gesetz zur Regelung der Miethöhe (Miethöhegesetz -MHG; am 01.09.2001 außer Kra昀琀 getreten und durch 
entsprechende Regelungen im BGB abgelöst) 

PfandBG: 
Pfandbriefgesetz 
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BelWertV: 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswe爀琀e von Grundst.ücken nach § 1 6  Abs. 1 und 2 de? Pfand-
briefgesetzes (Beleihungswe爀琀ermittlungsverordnung - BelWe爀琀V) • 

KWG: 
Gesetz über das Kreditwesen 

G EG: 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeu­
gung in Gebäuden_(Gebäu.deenergiegesetz - GEG) 

EnEV: 
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparungsverordnung - EnEV; am 01. 1 1 .2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abge­
löst) 

BewG: 
Bewertungsgesetz 

ErbStG: 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 

ErbStR: 
Erbschaftsteuer-Richtlinien 

7.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1 ] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobil ienbewe爀琀ung, Bad Neuenahr-Ahrweil.er 2022 

[2] 

[3] 
[4] 

[5] 

[6] 

• Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

Sprengnetter (Hrsg.) : Sprengnetter Bocks, Online Wissensdatenbank zur Immobil ienbewe爀琀ung 
Sprengnetter / Kierig: lmmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur lmmobilienwer­
termittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 201 0  

Sprengnetter (Hrsg.) : Sachwe爀琀richtlinie und NHK 201 0  - Kommentar zu der neuen 礀瘀ertermittlungs­
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 201 3  

Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2. Auflage, Sprengnetter Immobi-
lienbewertung, Bad Neuenahr-Ah爀眀eiler 201 8 

7 .. 3 Verwendete fachspezifische Software 

. Das Gutachten wurde unter Verwendung de.s von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue­
nahr-Ah爀眀eiler entwickelten So昀琀wareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 0 1 .0 1 .2023) erstellt. 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück 
8 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1 :  

Anlage 2: 

Anlage 3:. 

Anlage 4: 

Anlage 5: 

Anlage 6: 

Auszüge aus den Geobasisinformationeh - Liegenschaftskarte 

Bodenrichtwertkarte 

Wohnflächenberechnung 

Grundrisse 

Ermittlung des Sachwertfaktors und Liegenschaftszinssatz 

Fotos des Bewertungs0bjektes 
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Gutachterausschuss für Grundstü.ckswerte 
für den Bereich Osteifel-Hunsrück 

A爀椀lage 5 An lage Berechnung des Sachwer琀昀akto爀猀 und des Liegenscha昀琀szinssatzes 

• Anmerkung: 
D ie nachfolgende G rafik zeigt das Ergebn is der Erm ittl ungen des Gutachterausschusses. Die ve爀眀endete Be­
rechnungstabel le arbeitet m it den Daten  des Landesgrundstücksmarktberichtes (LGMB) 2021 . Im oberen Tei l  
der Berechnungstabel le sind i n  den g rün hinterlegten Zel len al le Parameter des Objektes erfasst und in den 
roten Zel len werden automatische Berechn ungen durchgeführt ( l inks für d ie Marktanpassung beim Sachwert-

. verfahren ,  rechts entsprechend für  das Ertragswe爀琀vetfahren) : 
Im  u nteren  Teil folgen d ann  ggf. noch sachverständ ig geschätzte, objektspezifi sche Anpassungen des Gut­
achterausschusses . 
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Bilder der Bewe爀琀u℀⤀gsobjekte (aus Datenschutzrechtlichen Gründen nur von Außen) 
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